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Zur Lehre von der verfassungsrechtlichen Institutsgarantie des 
Eigentums, betrachtet am Beispiel des „geistigen Eigentums" 

Von Professor Dr. Peter Badura, München 

Anmerkung der Redaktion: 

Die Frage nach Bestand, Umfang und Schutz 
des geistigen Eigentums wird im Immaterialgüter
recht stets neu gestellt: auf nationaler Ebene 
jüngst wieder innerhalb der Debatte um die Ein
führung einer Fotokopier- und Leerkassettenab
gabe im Rahmen der geplanten Novellierung des 
UrhG, international durch den Versuch der Entwick
lungsländer, die Revidierte Berner Übereinkunft 
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst 
(RBÜ) und das Welturheberrechtsabkommen (WUA) 
in den Dienst der Entwicklungshilfe zu stellen. 

Der nachstehend aus der Festschrift für Theo
dor Maunz zum 80. Geburtstag (München 1981) 
übernommene Aufsatz von Professor Peter Badura 
verdient in dieser Diskussion besondere Aufmerk
samkeit 

1. Die Lehrmeinung, daß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
sowohl eine Gewährleistung des Eigentums als 
e iner Rechtseinr ichtung wie auch eine Verbür
g u n g des E igen tums als e ine r ind iv idue l len 
Rechtsstel lung enthal te, wird von Theodor Maunz 
mit Hi l fe einer Dif ferenzierung des Eigentums
begr i f fs ve r t i e f t 1 ) . Der Eigentumsbegri f f in Art . 14 
Abs . 1 GG habe einen verschiedenen Inhalt, je 
nachdem ob er von der Institutsgarantie oder von 
der Individualgarantie her gesehen werde. Die 
Insti tutsgarantie schütze, wie mit e iner Wendung 
des Bundesverfassungsgerichts gesagt wird 2 ) , nur 
so l che Sachbe re i che , „ d i e zum e lemen ta ren 
Bere ich grundrecht l ich geschützter Betät igung 
im vermögensrecht l ichen Bereich gehören" . Der 
Schutz der Individualgarantie erstrecke sich da
gegen auf sämtl iche Vermögenswerten Rechte, 
d ie e iner Person zustehen. Unter diesen wei ten 
Begriff des Eigentums im Sinne der Individualgaran
t ie fal le auch das sog. geist ige Eigentum wie 
Urheber- , Patent-, Verlags- und Markenschutz
rechte mit ihren Verwertungsmögl ichkeiten. Durch 
Ar t . 14 Abs. 2 GG werde das Eigentum, als Rechts
inst i tut und als Einzelrecht, unter e inen „sozialen 
Vorbehal t " gestel l t . Diese in Konkret is ierung der 

Sozialstaatsklausel ausdrückl ich ausgesprochene 
Sozialbindung des Eigentums weise dem Gesetz
geber auch die Aufgabe und Befugnis zu einer 
sozialen Gestaltung der E igentumsordnung, d.h. 
des Eigentums als Rechtsinsti tut, z u 3 } . Die Insti
tutsgarantie des Eigentums, wie sie das Grundge
setz verstehe, dürfe der Gesetzgeber dabei nicht 
antasten. 

In e iner Abhandlung über ,,Das geist ige E igen
tum in ve r fassungsrech t l i cher S i c h t " 4 ) legt 
Th. Maunz dar, daß das geist ige Eigentum unter 
die Institutsgarantie des Eigentums fal le. Denn es 
könne nach dem Vorstel lungsbi ld, das die Rechts
o rdnung im ganzen zum geis t igen E igentum 
e ingenommen habe, unbedenkl ich zum Elemen
tarbestand grundrecht l ich geschützter Betätigung 
gerechnet werden. Als Prototyp des geist igen 
Eigentums wird dann im einzelnen das Urheber
recht behandelt , dessen Neuordnung durch das 
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutz
rechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 
1965 (BGBl. I S. 1273)Gegenstand der Beschlüsse 
des Bundesverfassungsgerichts vom 7. und 8. Juli 
1971 w a r 5 ) . 

2. Das Urheberrecht schützt den Urheber in 
seinen geist igen und persönl ichen Beziehungen 
zum Werk und in der Nutzung des Werkes (§ 11 
UrhG). Den Schutz des UrhG genießen Werke der 
Literatur, Wissenschaft und Kunst; Werke im Sinne 
des UrhG sind nur persönl iche geist ige Schöp
fungen ( § § 1 , 2 UrhG). Der Urheber hat das aus
schließliche Recht, sein Werk in körperl icher Form 
zu verwer ten; das Recht umfaßt insbesondere das 
Vervielfält igungsrecht, das Verbreitungsrecht und 
das Ausstel lungsrecht (§ 15 Abs. 1 UrhG). Urhe-

1) Th. Maunz, Deutsches Staatsrecht, 23. Aufl., 1980, §22, Abs. 1, 
Satz 1 und 3; ders., Neue Entwicklungen im öffentlichen Bodenrecht, 
BayVBI. 1973, 569/571; ders./G. Dürig/R. Herzog/R. Scholz, Grund
gesetz, Art. 14, RNr. 30. 

2) BVerfGΕ 24, 367/389; 25, 112/117 f. 
3) Hierzu wird auf BVerfGE 18, 121/131 und 37, 132/140f. ver

wiesen. 
4) GRUR 1973, 107/108. 
5) BVerfGE 31, 229, 248, 255, 270 und 275. 
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ber ist der Schöpfer des Werkes (§ 7 UrhG). Der 
Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, 
das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu 
nutzen (§31 UrhG). 

Die urheberrecht l ichen Grundsätze, auf denen 
im UrhG die Ausgestaltung der Verwertungsrechte 
und die Schranken des Urheberrechts beruhen, 
sind in der Begründung der Bundesregierung zu 
dem Entwurf des Urheberrechtsgesetzes darge
l eg t 6 3 . Danach gi l t fo lgendes. Die Verwertungs
rechte d ienen dem Schutz der Vermögensinter-
esssen des Urhebers. Sie sind in der Regel als 
ausschließliche Rechte zur Nutzung des Werkes 
ausgestaltet. Sinn des Urheberrechts ist es nicht 
so sehr, andere von der Nutzung des Werkes aus
zuschl ießen. Denn der Urheber ist meist gerade 
an einer möglichst weiten Verbreitung seines Wer
kes, an der Nutzung durch mögl ichst viele Per
sonen interessiert. Das Urheberrecht soll daher 
dem Urheber in erster Linie die Grundlage dafür 
geben, Ar t und Umfang der Nutzung seines Wer
kes zu überwachen und diese von der Zahlung 
einer Vergütung abhängig zu machen. Es ist 
dementsprechend ein Grundsatz des Urheber
rechts, die ausschließlichen Befugnisse des Urhe
bers so umfassend zu gestal ten, daß mögl ichst 
jede Ar t der Nutzung se ines Werkes se iner 
Kontrol le unterl iegt. Hieraus erklärt es sich, daß 
auch bei mehrfacher Nutzung eines Werkes jeder 
einzelne Nutzungsvorgang der erneuten Zust im
mung des Urhebers bedarf. Nur durch eine Erfas
sung jedes einzelnen Verwertungsaktes wird es 
mögl ich, dem Urheber ein dem Wert seiner schöp
fer ischen Leistung angemessenes Entge l t zu 
s ichern. Der Entwurf gestaltet das Urheberrecht 
als e in umfassendes absolutes Recht, das dem 
Urheber alle vorhandenen und künft ig etwa neu 
entstehenden Verwertungsmögl ichkei ten seines 
Werkes vorbehäl t . Dem Urheber wird ein „a l lge
meines" Verwertungsrecht" zuerkannt. Außerdem 
werden — abschl ießend — einzelne Verwertungs
befugnisse geregelt . Bei der fortschrei tenden Ent
wicklung der Technik sind neue Verwertungs
arten gefunden worden, die gerechterweise eben
falls dem Urheber vorbehal ten sein müssen. Die 
Fassung des Entwurfs stellt klar, daß auch etwaige 
künftige Verwertungsformen, die heute noch nicht 
bekannt s ind, dem Urheber vorbehal ten sein sol
len. In der Begründung des Entwurfs und dann 
recht ausführl ich in dem schri f t l ichen Ber icht des 

Rechtsausschusses 7 ) wird die nähere Fest legung 
der Schranken des Urheberrechts er läutert . Der 
Ausschuß nennt seine Richtschnur dahin, daß nur 
solche Begrenzungen der Befugnisse des Urhe
bers aufrechterhal ten wurden, die ihn nicht unb i l 
lig belasten und im Interesse der A l lgemeinhe i t 
unbedingt erforderlich erscheinen. Die Begründung 
des En twu r f s 8 ) hatte sich dabei schon an der 
Dif ferenzierung or ient iert , daß oft dem A l lgeme in 
interesse nur der Verbotscharakter der urheber
recht l ichen Befugnisse widerstrei tet, nicht da
gegen das wirtschaftl iche Interesse des Urhebers, 
aus der Verwertung seines Werkes angemessen 
Nutzen zu z iehen. 

Diese urheberrecht l ichen Grundsätze, denen 
der Gesetzgeber bei der Urheberrechtsreform 
gefolgt ist, sind in Literatur und Gerichtspraxis 
anerkannt. Sie leiten sich im Kernpunkt aus der 
Lehre vom „geist igen Eigentum" a b 9 ) . Das Gesetz 
hat die Verwertungsrechte des Urhebers als aus
schließliche Rechte ausgestaltet. Dem Be rech 
t igten steht die Befugnis zu, die von den Verwer-
tungsrechtert erfaßten Betät igungen Drit ten zu 
verb ie ten. Diese Ausstattung des Urheberrechts 
als absolutes Recht ist nur Mittel zu dem Zweck , 
dem Urheber die wirtschaft l iche Nutzung seines 
Werkes zu ermögl ichen 1 0 ) . Der Urheber hat A n 
spruch „auf d ie gesetz l iche S icherung e ines 
ge rech ten w i r t scha f t l i chen Lohnes für se ine 
Leistung". Der Werkgenuß des Drit ten bi ldet d ie 
innere Recht fe r t igung für den Anspruch des 
Urhebers auf eine angemessene Vergütung. Der 
anerkannte Leitgedanke des Urheberrechts, daß 
der Urheber tunl ichst angemessen an den „w i r t 
schaf t l ichen" Früchten zu betei l igen sei, d ie aus 
seinem Werk gezogen werden, stellt nur e ine 
„ M i n d e s t f o r d e r u n g zum Schutz der mater iel len 

6) BTag Drucks. IV/270, Begründung, A.II. 1 und 3 sowie Β Zu § 15. 
7) BTag zu Drucks. IV/3401, S. 1 f. 
8) AaO.,A. II. 5. 
9) Die folgenden Ausführungen, auch die Erwägungen zum eigentums

rechtlichen Schutz des Urheberrechts, gehen zurück auf ein Rechts
gutachten über den Eigentumsschutz des Urhebers und die Verviel
fältigung urheberrechtlich geschützter Werke für Zwecke der Aus
bildung und der Wissenschaft, das der Verfasser im Auftrag der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes
republik Deutschland im Januar 1981 erstattet hat. 

10) F.K. Fromm/W. Nordemann, Urheberrecht, 4. Aufl., 1979, § 15 UrhG, 
Anm. 1; Ph. Möhring/K. Nicofini, Urheberrechtsgesetz, 1970, § 15, 
Anm. 2. 
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Belange des Urhebers dar. Er berecht igt nicht zu 
dem Gegenschluß, daß dem Urheber für seine 
Leis tung, wenn sie ohne unmit telbaren wirtschaft
l ichen Nutzen ausgewertet w i rd , eine Vergütung 
n icht gebühre Für den Ent lohnungsanspruch 
des Urhebers kommt es nach dem geschi lderten 
Prinzip auch auf die Zwecke nicht an, für die der 
Werkgenuß beansprucht wird 1 2 ) . 

Der Urheber ist, so lautet der Grundsatz, tunlichst 
an jedem Nutzen zu bete i l igen, der aus seinem 
Werk gezogen wird 1 3 ) . Demzufo lge erfaßt das 
Urheberrecht, ohne daß hierzu eine Gesetzesände
rung erforder l ich wäre, auch alle durch neue 
t echn i sche Mög l i chke i t en en t s tehenden Ver
wer tungsar ten. Nach dem Schutzgedanken, der 
das Urheberrecht beherrscht, ist davon auszu
g e h e n , daß die durch die Entwicklung der Tech
nik herbeigeführ te Erschließung neuer Nutzungs
mögl ichkei ten für Urhebergut vor allem den Urhe
bern zugute kommen sol l , deren schöpfer ischer 
Tät igkei t dieses Gut zu danken i s t 1 4 ) . 

Der urheberrechtliche Schutzgedanke wird durch 
d ie Rechtsf igur des geist igen Eigentums begrün
de t und gerechtfer t igt , die nach der Anschauung 
des Bundesgerichtshofes dem Gesetzgeber vorge-
gegen ist: 

,,Für das moderne Urheberrecht wird allseitig 
anerkannt , daß die Nutzungsrechte des Urhebers 
nur d ie Ausstrahlungen seines durch den Schöp
fungsakt begründeten geist igen Eigentums sind. 
Die Herrschaft des Urhebers über sein Werk, auf 
d ie sich sein Anspruch auf e inen gerechten Lohn 
für e ine Verwertung seiner Leistung durch Dritte 
gründet , wird ihm h iemach nicht erst durch den 
Gesetzgeber ver l iehen, sondern folgt aus der 
Natur der Sache, nämlich aus seinem geist igen 
E igentum, das durch die posit ive Gesetzgebung 
nur seine Anerkennung und Ausgestaltung f in 
d e t " 1 5 ) . 

Die Tragweite dieser Lehre, auch und besonders 
für den verfassungsrechtlichen Schutz des Urheber
rechts als „Eigentum", ist klärungsbedürftig. Selbst 
in der urheberrechtl ichen Literatur besteht darüber 
ke ine völ l ige Ein igkei t . Verfassungsrechtl ich stellt 
sich die Frage, ob die Schutzwirkung der E igen
tumsgarantie für das Rechtsinsti tut „E igen tum" 
durch die Lehre vom geist igen Eigentum bestimmt 
w i rd , soweit gesetzliche Regelungendes Urheber
rechts oder sonstiger Leistungsschutzrechte zu 
beurte i len s ind. 

Auf der e inen Seite wird die Begründung zum 
Entwurf des UrhG unter Berufung auf die Lehre 
vom geist igen Eigentum krit isiert, soweit dort die 
Gleichstel lung mit dem Sacheigentum verneint 
w i rd , weil das Urheberrecht seinem Wesen nach 
Mit te i lungsgut s e i 1 6 ) . Auf der anderen Seite wird 
betont , daß diese Lehre nicht so zu verstehen sei , 
daß es keine wesentl ichen Unterschiede zwischen 
Urheberrecht und Sacheigentum gebe 1 7 ) . G. floe/-
lecke möchte aus der Annahme, daß das Urheber
recht wesentlich stärker vom gegebenen Kommuni
kationssystem abhänge als das Sacheigentum, 
ein Argument für die Reichweite des verfassungs
recht l ichen Eigentumsschutzes und die Gestal
tungsbefugnisse des Gesetzgebers zu Lasten des 
Urhebers gewinnen 1 8 ) . Dem hält G. Krüger-Nie-
land en tgegen, Rechtfert igung für den Urheber
schutz sei nur die Schöpfungstat des Urhebers, 
die sich in dem Werk manifest iere, nicht aber des
sen Aufnahme und Anerkennung durch die A l lge
meinheit 1 9 ) . In einer Antikrit ik beharrt G. Roellecke 
auf der Grundthese, das Urheberrecht weise im 
Vergle ich zum Sacheigentum einen stärkeren 
Sozialbezug auf; denn es sei die „ recht l i che" 
Verselbständigung eines Kommunikat ionszusam
menhangs 2 0 ) . Th . Maunz bestreitet nicht die Ver
schiedenart igkei t des „ew igen " Sacheigentums 
und der befr isteten Rechte des geist igen Eigen
tums, spricht sich jedoch dafür aus, daß die unmittel
bar auf eigener Arbeitsleistung beruhenden Eigen
tumsobjekte zum Unterschied von den durch Gene
rat ionen aufgebauten industr iel len Vermögens
massen, an deren Entstehen unzählige Personen 
mitgewirkt hätten und noch mitarbeiteten, erhöhten 
Rechtsschutz v e r d i e n t e n 2 1 ) . 

11) BGHZ 17, 266/278, 282. 
12) R. Reinhardt, Urheberrecht und Grundgesetz, 1957, S. 40 f., 43 f. 
13) F.K. Fromm/W. Nordemann, Vor § 45 UrhG, Anm. 3; H. Hub

mann, Urheber- und Verlagsrecht, 4. Aufl., 1978, S. 53. 
14) BGHZ 17, 266/287; 18, 44/53; Ph. Möhring/K. Nicolini, § 15, 

Anm. 1 und 3; F.K. Fromm/W. Nordemann, § 15 UrhG, Anm. 1; 
H. Hubmann, S. 53. 

15) BGHZ 17, 266/278. 
16) F.K: Fromm/W. Nördemänh, Vor § 45 UrhG, Anm. 5. 
17) Ph. Möhring/K. Nicolini, § 1 UrhG, Anm. 5 a bb; H. Hubmann, 

S.50. 
18) G. Roellecke, Das Kopieren zum eigenen wissenschaftlichen Ge

brauch, UFITA 84, 1979, S. 79/101. 
19) G. Krüger-Nieland, Kopierrecht, Beilage zum Börsenblatt für den 

Dt. Buchhandel Nr. 61 vom 31.7.1979, S. 5. 
20) G. Roellecke, Kopierabgabe? UFITA 85, 1979, S. 147/155. 
21) Th. Maunz, Das geistige Eigentum, S. 113 f. 
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Die Debatte darüber, ob oder mit welchem Maß 
an Wesensähnl ichkei t das als „geist iges Eigen
tum" aufgefaßte Urheberrecht unter verschiedenen 
Bl ickwinkeln dem Sacheigentum gle iche, könnte 
etwas scholastisch anmuten. Mit diesen Formeln 
wird jedoch über die verfassungsrecht l ich erheb
l iche Sachfrage gestr i t ten, in welchem Maße die 
Vermögenswerte Seite des Urheberrechts eine 
vom Gesetzgeber zu respekt ierende, im „Wesen" 
der Sache begründete Vorgegebenhei t sei und 
wie tief der als Kommunikationsvorgang beschreib
bare „Soz ia lbezug" des Urheberrechts und damit 
die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers reicht. 
Die naturrechtlich getönte Vorstellung des Bundes
ger ichtshofs ist aus einer entwick lungsgeschicht
l ichen Gegenüberste l lung der alten Pr iv i legien
lehre und der in den Kulturstaaten anerkannten 
modernen Lehre vom geist igen Eigentum gewon
nen. Sie stützt sich auf den Fortgang und Fort
schrit t der Gesetzgebung. Methodisch kommt sie 
der ve r fassungs rech t l i chen Kons t ruk t ion von 
Grundrechts inhal ten mit Hi l fe des Auslegungsge
dankens der Institutsgarantie nahe. Das bei der 
Ausdeutung der Eigentumsgarant ie und häufig 
auch sonst aus der Tradit ion der Rechtsbi ldungen 
schöpfende Verfassungsrecht kann die aus einer 
langdauernden und prinzipiel len Rechtsentwick
lung hervorgegangenen Rechtseinr ichtungen und 
Grundsätze n icht als „b loßes Gesetzesrech t " 
beisei teschieben. Es könnte sonst seinen Schutz-
und Regelungsgegenstand gar nicht erfassen. Es 
darf aber, gerade im Bereich wirtschaft l icher Vor
gänge, als Auftrag und Grenze der pol i t ischen 
Gestal tungsfreihei t des Gesetzgebers nicht dahin 
verkürzt werden, daß gegebene Rechtszustände 
durch mit telbare „Verankerung" in der Verfas
sung gleichsam versteinert und gesetzgeberischer 
Veränderung von vornherein entzogen würden. 
Die Anerkennung des Urheberrechts als geist iges 
Eigentum darf nicht ohne weiteres mit der verfas
sungsrechtlichen Inschutznahme der urheberrecht
l ichen Grundsätze gleichgesetzt werden, die aus 
d iesem Grundgedanken ableitbar sind oder abge
lei tet worden s ind. 

Von Bedeutung muß al lerdings sein, daß der 
Gedanke des geist igen Eigentums schon lange 
auch in das Verfassungsrecht Eingang gefunden 
hat. Schon im Eigentumsart ikel der Frankfurter 
Paulskirchen-Verfassung heißt es: „Das geist ige 
Eigenthum soll durch die Reichsgesetzgebung 

geschützt werden" (Art. VIII § 32 Abs. 3 der Grund
rechte, § 1 6 4 Abs. 3 der Verfassung). Art. 158 
Abs. 1 WeimRVerf bestimmte: „D ie geist ige Arbeit , 
das Recht der Urheber, der Erf inder und der 
Künstler genießt den Schutz und die Fürsorge 
des R e i c h s " 2 2 ) . Art. 162 BayVerf spr icht w ieder 
vom „ g e i s t i g e n E igen tum" , w ä h r e n d Ar t . 46 
HessVerf nur verheißt: „D ie Rechte der Urheber, 
Erf inder und Künstler genießen den Schutz des 
Staates". 

Das Urheberrechtsgesetz stellt der Ausschl ieß
l ichkeit der Verwertungsrechte die „Sch ranken 
des Urheber rechts" gegenüber , in denen das 
Gesetz bestimmt, ob ein Urheber verpf l ichtet ist, 
sein Werk der Al lgemeinhei t zust immungsfrei und 
ggf. auch vergütungsfre i zur Verfügung zu ste l len. 
Es handelt sich um Durchbrechungen der Aus
schl ießl ichkeit der Verwertungsrechte, um den 
Interessen der Al lgemeinhei t gerecht zu werden . 
Ausnahmen von der grundsätzl ichen Freiheit des 
Urhebers, über sein Werk und dessen Nutzen 
„nach Be l ieben" zu v e r f ü g e n 2 3 5 . Die Schranken
systematik des Gesetzes beruht auf dem urheber
recht l ichen Schutzprinzip, also auf einer g rund
sätzl ichen Sachentscheidung und nicht nur auf 
Gesetzestechnik. Sie ist g le ichwohl nicht mit dem 
grundrecht l ichen Auftrag der Eigentumsgarant ie 
gleichzusetzen, wonach Inhalt und Schranken des 
Eigentums durch die Gesetze best immt we rden 
(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG). Die gesetzlichen Schran
ken des Urheberrechts sind eine best immte Aus
gle ichsregelung zwischen dem Schutz des Urhe
bers und den Interessen der Al lgemeinhei t , aber 
nicht die schlechthin verfassungsrecht l ich gebo
tene, allein mögl iche Entscheidung des Gesetz-

22) Die Auslegung von G. Anschütz (Kommentar, 14. Aufl, 1933, 
Anm. zu Art. 158), es handle sich hier um den Schutz der Ergebnisse 
und Erzeugnisse der geistigen Arbeit, des „geistigen Eigentums" 
im weitesten Sinne, vor Beeinträchtigungen jeder Art, fand nicht 
den Beifall W. Goldbaums (Art. 158. Geistiges Eigentum, in: H. C. 
Nipperdey, Hrsg., Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsver
fassung, 3. Bd., 1930, S. 374), der den Schutz der Personen, die 
„geistige Arbeit" leisten, durch diese ,,Sozialbestimmung" in den 
Vordergrund stellte. F. Poetzsch-Heffter (Handkommentar, 3. Aufl., 
1928, Art. 158, Anm. 2) verband beides und meinte, der Artikel 
„hebt im Interesse der geistigen Arbeit eine besondere Seite des 
Arbeitsschutzes hervor" (Prot. VA S. 388), indem er dem Erzeugnis 
der geistigen Arbeit den Schutz und die Fürsorge des Reiches ver
spreche. 

23) F.K. Fromm/W. Nordemann, §15 UrhG, Anm. 2, und Vor §45 
UrhG, Anm. 3. 
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gebers. Sie stel len auch nicht die allein mögl iche 
oder äußerste Grenze der gesetzl ich zur Gel tung 
zu br ingenden Sozia lb indung des Urheber-Eigen
tums (Art. 14 Abs. 2 GG) dar. Die jewei ls gel ten
den Regelungen und die Ausgestaltung des Rechts
instituts im einzelnen werden durch die Eigentums
garant ie nicht gegen eine gesetzl iche Fortent
w ick lung, Anpassung und sonstige Änderung ge
schützt, sofern nur die mit der Garantie festge
legte inst i tutsbewahrende Leit l inie beachtet wi rd. 

3. Die bereits für Art. 153 WeimRVerf zur allge
meinen Anerkennung gelangte Anschauung, daß 
das Grundrecht jedes „pr ivate Vermögensrecht" 
(Mart in Wolff) gewährleistet, hat für die Eigentums
garant ie des Grundgesetzes ihre Gült igkei t behal
ten. Als „E igen tum" geschützt ist jede Vermögens
wer te Rechtsposi t ion, auch öffent l ich-recht l icher 
A r t 2 4 ) , d ie nicht nur auf staatl icher Zute i lung be
ruht. Die Eigentumsgarant ie soll dem Berecht ig
ten für den privaten Bereich und für die wirtschaft
l iche Betät igung einen Freiheitsraum in den ver
mögensrechtl ichen Beziehungen erhalten und dem 
einzelnen damit die Entfaltung und eigenverant
wo r t l i che Lebensgesta l tung e rmög l i chen . Die 
Garant ie dient einer „ rechtsbewahrenden Funk
t ion" ; sie soll dem einzelnen Rechtssicherheit 
h insicht l ich der durch die Rechtsordnung aner
kannten Vermögensrechte gewähren und das Ver
t rauen in den Bestand seiner Rechte s c h ü t z e n 2 5 ) . 
Mit dem erwei ter ten Eigentumsbegri f f wird auf 
die Funkt ion der pr ivatnützigen Vermögenswer
ten Rechte als Daseins- und Wirtschaftsgrundlage 
abges te l l t 2 6 ) . Dieses Schutzziel des Grundrechts 
kann gegenüber dem Gesetzgeber nur dann ganz 
zum Tragen kommen, wenn die Bindung des 
Gesetzgebers auch die Pflicht einschließt, Rechts
vorschr i f ten for tbestehen zu lassen oder zu schaf
fen, d ie jenen „Freihei tsraum im vermögensrecht
l ichen Bere ich" in einer dem jewei l igen Sachge
biet und Betät igungsfeld entsprechenden Funk
t ionstücht igkei t s ichern. Das Grundgesetz kann 
sein Schutzziel nur erre ichen, wenn ihm auch 
eine ordnungsgestal tende Wirkung zugemessen 
wi rd . Darin l iegt die Rechtfer t igung für den Ausle
gungsgedanken der Institutsgarantie, mit der die 
zu schützende individuel le Freiheit erst die ihre 
Lebensfähigkeit gewährleistende objektive Verkör
perung erlangt. Da die entwickel ten wirtschaft
l ichen und sozialen Verhältnisse wesent l ich durch 
schu ld rech t l i che , gese l l scha f ts rech t l i che und 

öffentl ich-rechtl iche Rechtstitel bestimmt werden, 
müßte die Eigentumsgarant ie eine beträcht l iche 
Funkt ionseinbuße h innehmen, wenn das Sach
e igentum als Archetyp des elementaren Bereichs 
grundrecht l ich geschützter Betät igung im ver
mögensrechtl ichen Bereich" betrachtet würde und 
so die Elle der Institutsgarantie bl iebe. 

Anders als in seiner Funkt ion der Rechtsstel
lungsgarantie hat das Grundrecht der Eigentums
freihei t in seiner Funkt ion der Institutsgarantie 
eine große Plastizität. Die Verfassung sichert das 
Eigentum nicht nach dem Muster des § 903 B G B 
als umfassendes Recht, für das alle denkbaren 
oder technisch mögl ichen Nutzungs- und Verwer
tungsbefugnisse recht l ich zugebi l l igt oder erhal
ten werden müßten. Die Grenze der Gestaltungs
vollmacht des Gesetzgebers wird nicht durch einen 
vorgegebenen Begriff oder normativen Bestand 
def in ier t , sondern durch die B indung an d ie 
verfassungsrecht l iche Richtl inie der Eigentums
freiheit . Das wirtschaft l iche Ergebnis privater und 
privatwirtschaft l icher Leistung oder Rechtsaus
übung muß durch das Gesetz dem Grundsatz 
nach demjen igen zugeordnet werden, der die Lei
stung erbracht oder das Recht ausgeübt hat, und 
es muß durch das Gesetz derart in Vermögenswer
ten Rechten ausgeformt werden, daß dem Grund
satz nach eine pr ivatautonome und wirtschaft l ich 
sinnvol le Disposit ion und Nutzung mögl ich wi rd 
und bleibt. 

4. Die Vermögenswerten Befugnisse des Urhe
bers an seinem Werk sind „E igen tum" im Sinne 
des Art . 14 GG. Gesetzl iche Regelungen, die sich 
auf die wirtschaft l iche Verwertung der Leistung 
des Urhebers beziehen, wie sie in seinem Werk 
verkörper t ist, sind an der Eigentumsgarantie zu 
m e s s e n 2 7 ) . 

Die Vermögenswerten Rechte des Urhebers 
bedür fen ebenso wie das Sacheigentum der Aus
gestaltung durch das Gesetz. Der Gesetzgeber 
muß zwar nicht jede nur denkbare Verwertungs
mög l i chke i t dem Urheber zuwe isen . Er muß 
v ie lmehr den verfassungsrecht l ich garant ierten 

24) Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Art. 14, RNm. 33 ff.; P. Badura, Eigen
tumsordnung, in: Festschrift für das BSG, 1979, Bd. 2, S. 673; 
BVerfGE 53, 257/289 ff. 

25) BVerfGE 51, 193/218. 
26) U. Scheuner, \n:ders./Küng, Der Schutz des Eigentums, 1966, 

S .6 /41 . 
27) BVerfGE 31, 229/239; 49, 382/403. 
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Anspruch auf eine angemessene Nutzung der 
schöpfer ischen Leistung und die schutzwürdigen 
Interessen der Al lgemeinhei t in einen gerechten 
Ausg le i ch und e in ausgewogenes Verhä l tn is 
br ingen. Die Verwertungsbefugnisse müssen die 
Eigenschaften des „E igen tums" im Sinne des 
Grundrechts haben, d.h. des Privateigentums als 
Rechtsinst i tut, das im wesent l ichen durch die 
Privatnützigkeit und grundsätzl iche Verfügungs
fähigkei t über das Eigentumsobjekt gekennzeich
net ist. Zu den konst i tu ierenden Merkmalen des 
Urheberrechts als Eigentum im Sinne der Verfas
sung gehör t demnach die grundsätzl iche Zuord
nung des Vermögenswerten Ergebnisses der schöp
fer ischen Leistung an den Urheber im Wege 
pr ivatrecht l icher Normierung und seine Freiheit, 
in e igener Verantwortung darüber ver fügen zu 
können. „Das macht den grundgesetzlich geschütz
ten Kern des Urheberrechts a u s " 2 8 ) . Aus der ver
fassungs rech t l i chen Gewähr le i s tung der Ver
mögenswer ten Seite des Urheberrechts erwächst 
dem Urheber die Befugnis, dieses „geist ige Eigen
t u m " wirtschaft l ich zu nutzen. Verfassungsrecht
l ich geschützt sind nicht nur die im Urheber
rechtsgesetz einzeln normierten Vermögensrechte, 
sondern das potent iel le Verfügungs- und Verwer
tungsrecht 2 9 ) , Die Schutzwirkung der Eigentums
garantie beschränkt sich nicht auf den Fall eines 
„Eingr i f fs" des Gesetzgebers in bestehende Urhe
berrechte oder den überkommenen Rechtsbe
stand der urheberrecht l ichen Gesetzgebung. Die 
Insti tutsgarantie kraft des Grundrechts kann auch 
zur S icherung bestehender und zukünft iger Urhe
berrechte angerufen werden, wenn das gel tende 
Recht angesichts einer Veränderung der die Ver
wer tung von Werken best immenden Verhältnisse, 
z.B. der Berei tstel lung neuer Verviel fäl t igungs
techn iken, zur Sicherung nicht mehr ausreicht. 
Ein derart iges Schutzver langen müßte al lerdings 
in e inem Sachverhalt begründet sein, der den 
„grundgesetz l ich geschützten Kern des Urheber
rechts" berührt. Eine e igentumsrecht l iche Rege
lungspf l icht des Gesetzgebers kann nicht schon 
dann bestehen, wenn die geforder te Regelung 
urheberrecht l ich folger icht ig erscheint, sondern 
nur dann, wenn und insoweit als die verfassungs
rechtl iche Gewährleistung einen vom Gesetzgeber 
zu er fü l lenden Schutzauftrag enthält. 

Die Gewähr le is tung, die das geist ige Eigentum 
durch Art . 14 GG gewinnen kann, kann naturge

mäß nur soweit gehen wie der sachl iche A n w e n 
dungsbereich der den vermögensrecht l i chen 
Bereich erfassenden Eigentumsgarant ie reicht . 
Die Eigenart der schöpfer ischen Tät igkei t und 
Leistung im ganzen und auch in ihrer Vermögens
werten Seite wird durch den eigentumsrecht l ichen 
Bl ickwinkel nur in e inem Ausschni t t zur Gel tung 
gebracht, nämlich hinsichtl ich des produkt iven 
Ergebnisses und seiner Verwertbarkei t . Schon 
Art . 158 WeimRVerf ließ in der Formu l ie rung 
„geist ige Arbe i t " die berufsrecht l iche und sozial
politische Dimension ankl ingen, der sich die Lehre 
vom „geist igen ^Eigentum" nicht zuwendet . Eine 
wieder andere Schutzbeziehung wird sichtbar, 
wenn die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft 
bedacht wi rd . Wenn auch für das Maß und d ie 
Wi rkung des ve rmögens rech t l i chen Schu tzes 
schöpfer ischer Leistung die Eigentumsgarant ie 
den Vordergrund beherrscht, so ließe sich doch 
erwägen, ob nicht eine ausschließlich e igen tums
rechtl iche Betrachtung gewisse Gefahren mit sich 
br ingen könnte, da hierbei Vorstel lungen auf den 
Bere ich schöpfer ischer Leis tungen angewand t 
werden, die diesen primär f remd sind. Dies müßte 
auch für die vermögensrechtl iche Seite den zusätz
lichen Schutz durch Art. 5 Abs. 3 G G nahe legen 3 0 1 . 
Die Eigentumsgarant ie kann andere Grundrechte 
nur für die Tatbestände verdrängen, bei denen 
der „Eingr i f f " des Gesetzgebers gerade auf d ie 
spezif ische Schutzr ichtung des Art . 14 GG stößt, 
nämlich die Sicherung des in Vermögenswerten 
Rechten verkörperten Ergebnissen der berufl ichen, 
künst ler ischen oder sonstigen Betät igung, des 
Innehabens und der Verwendung vorhandener 
Vermögensgü te r 3 1 ) . Wenn der durch das verfas
sungsrecht l ich zu beurte i lende Gesetz zu Lasten 
des Urheberrechts hergestel l te Eingr i f fs- und 
Schutzzusammenhang über die Beeint rächt igung 

28) BVerfGE 31, 229/240 f.; 49, 382/394. 
29) BVerfGE 49, 382/392. 
30) Th. Maunz, Geistiges Eigentum, S. 107 f., 114. - Die grundsätz

liche Kritik von H. Ridder, in: E. Schulze, Rechtsprechung zum 
Urheberrecht, BVfG N9. 12, S. 16, der eine Verbindung der 
Sozialstaatsklausel mit der institutionellen Garantie der Kunstfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 3 GG als adäquatesten ,.Grundrechtspfeiler" des 
Urheberrechts aufrichten will, läßt mit der Preisgabe des eigen
tumsrechtl ichen Schutzes den Urheber mit einer deutl ich 
geschwächten Rechtsposition zurück. 

31) In dieser Relativierung wird BVerfGE 31, 229/238 f. zu verstehen 
sein, wo für eine gesetzliche Regelung, die allein die Vermögens
werte Seite des Urheberrechts betrifft, Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als 
Prüfungsnorm ausgeschieden wird. 
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der Vermögenswerten Befugnisse hinaus die Eigen
gesetzl ichkei t der Kunst und die Freiheit der 
künst ler ischen Tätigkeit berührt , wird neben der 
Eigentumsgarant ie auch die Kunstfreiheit in ihr 
Recht t reten müssen. 

5. Die Verfassung schützt das Eigentum, weil es 
die recht l iche Zutei lung der materiel len Grund
lagen individueller Daseinsbehauptung und Lebens
gestaltung bewirkt und weil es im Rahmen einer 
privat- und marktwir tschaf t l ichen Ordnung die 
pr ivatautonome Entscheidung über Produkt ion, 
Verkehr und Gebrauch der Produkt ionsmit te l , 
Waren und Gebrauchsgüter ermögl icht und damit 
eine letztl ich individuel le Vertei lung von Erfolg 
und Risiko privater Init iative und Leistung sichert. 
Unter den verschiedenen Funkt ionen des Eigen
tums und der Eigentumsgarantie legt das Bundes
ver fassungsger icht das Haup tgew ich t auf d ie 
individuel le, die persönl iche Freiheit und Entfal
tung schützende Bedeutung des Grundrechts. 
Vor al lem der durch e igene Arbei t und Leistung 
erworbene Bestand an Vermögenswerten Gütern 
soll anerkannt und in Rücksicht auf seine „personale 
Funkt ion" gesichert w e r d e n 3 2 ) . 

Die vo r rang ige B e t o n u n g de r „pe rsona len 
Funkt ion" des zuerst als Freihei tsrecht verstan
denen Grundrechts führt je nach Art und sozialer 
Bedeutung des Eigentumsobjekts zu einer Abstu
fung. Eigentum „personaler" Qualität ist einer 
gesetzl ichen Gestaltung und Beschränkung in 
ger ingerem Maße zugängl ich als Eigentum, das 
durch die Art des Eigentumsobjekts oder durch 
Gebrauch und Nutzungsmögl ichkei t auf die Inter
essen und Rechte Dritter stößt oder die Gemein
schaftsbelange wesentl ich berührt, wie das Grund
e igentum oder das unternehmer isch genutzte 
Eigentum. Je nachdem, ob und in welchem Maße 
das Objekt des geschützten Eigentums in e inem 
„sozialen Bezug" und in einer „sozialen Funkt ion" 
steht, öffnet sich die verfassungsrechtliche Garantie 
der Aufgabe und Befugnis des Gesetzgebers, 
Inhalt und Schranken des Eigentums sozialbin
dend zu best immen. 

Die gewissermaßen gesteigerte Schutz- und 
Obhutspf l icht zugunsten der „persona len" Funk
t ion von Eigentum muß zugunsten des Urheber
rechts zu Buche schlagen, auch soweit die e igen
schöpferische Leistung des Urhebers mit Hil fe 
der verlegerischen Werkvermitt lung oder sonstiger 
Wege unternehmerischer und marktwirtschaftlicher 

Tätigkeit verwertet w i r d 3 3 ) . Mit der Verwertung 
und — in anderer Weise — durch seine kulturel le 
oder geistige Wirkung im „gesellschaftlichen Raum" 
gewinnt al lerdings das Werk des Urhebers e inen 
„sozialen Bezug" von mehr oder weniger großem 
Gewicht, dem der Gesetzgeber bei der Gestaltung 
der Verwertungsbefugnisse Rechnung tragen darf. 
Die Belange der Al lgemeinhei t können als Erwä
gungen des Gemeinwohls auch Beschränkungen 
der urheberrecht l ichen Befugnisse rechtfert igen. 
Soll allerdings ein Ausschluß des Vergütungsrechts 
e r f o l g e n , bedar f es besonders wesent l i cher , 
vorrangiger Gemeinwohlgründe für diesen Ein
griff zu Lasten der Rechte der Urheber und des 
Rechtsinsti tuts des Urheber rech ts 3 4 ) . 

Die durch die Garantie des Wesensgehalts des 
Grundrechts (Art. 19 Abs. 2 GG) und den Grund
satz der Verhältnismäßigkeit gesteuerte Dialektik 
der „personalen Funkt ion" hier und des „sozialen 
Bezugs" und der „sozialen Funkt ion" dort, von 
der sich die Praxis des Bundesverfassungsgerichts 
leiten läßt, g ibt der pol i t ischen Gestal tungsvol l 
macht des Gesetzgebers e inen Spielraum für die 
Ausformung, Fortbi ldung und Änderung der ver
schiedenart igen Rechtsinstitute, die vom Einzugs
bereich der Eigentumsgarant ie umschlossen wer
den. Das gilt auch für das „geistige Eigentum". 

6. Der Auslegungsgedanke der Institutsgarantie 
entspr ingt dem Best reben, die Schutzwirkung der 
Grundrechte gegenüber dem Gesetzgeber fo lge
richtig zu entwicke ln. Seine materiel le Rechtfer
t igung l iegt in der geschicht l ichen Sinngebung 
der Grundrechte des neuzeit l ichen Verfassungs
staates, die programmatisch auf die Schaffung 
und Erhaltung eines freiheitl ichen Rechts- und Ge
se l lschaf tszustandes ge r i ch te t s ind . Daß den 
Grundrechten später, nach dem Erfolg der bürger
l ichen Verfassungsbewegung, auch der Charakter 
subjektiv öffentl icher Rechte abgewonnen wurde, 
die Verfassungsnorm also zu Quelle ger icht l ich 
durchsetzbarer individueller Rechte werden konn
te, hat das direkt ive und objekt ive Ordnungsziel 
der Grundrechte nicht aufgehoben. Es mochte 
bloß programmatisch b le iben, solange nur die 

32) BVerfGE 30, 292/334 f.; 41,126/150; 42, 64/76 f.; 46, 325/334; 49, 
220/226; 50, 290/340f.; 51, 193/218. 

33) Th. Maunz, Geistiges Eigentum, S. 114; G. Krüger-Nieland, S. 8. 
34) BVerfGE 31. 229/243, 244 f.; 49, 382/394 f. 
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Exekut ive durch die Grundrechte als unmittelbar 
geltendes Recht gebunden wurde. Das Ordnungs
ziel der Grundrechte mußte jedoch durchsetzbare 
Rechtsfolgen hervorbr ingen, sobald sich auch die 
Grundrechtsbindung der Gesetzgebung durch
setzte. 

Die Lehre von der Institutsgarantie des Eigen
tums wurde ursprüngl ich konstrukt iv aus dem 
Modus des „Gewähr le is tens" abgelei tet , den die 
Weimarer Reichsverfassung dem Grundrecht zu
gesprochen h a t t e 3 5 ) . Der , ,Gewährleistung" des 
Eigentums entnahm Martin Wolff die Zusicherung, 
daß das Privateigentum als Rechtsinstitut erhalten 
bleibe. Er meinte, es möge zweifelhaft sein, ob 
die Garantie des Eigentums als Rechtsinst i tut auf 
jeden Typus eines privaten Vermögensrechts zu 
erstrecken sei oder sich auf das Eigentum im 
technischen Sinne beschränke. „Das letzte ist 
r ichtiger". Eine — frei l ich nicht ganz deut l iche — 
Zusicherung, daß das geistige und das gewerbl iche 
Eigentum erhalten bl ieben, ergebe sich ohnehin 
aus Art. 158 WeimRVerf. Art. 153 WeimRVerf aber 
betone, gegenüber l inksradikalen Ideen, daß an 
den kö rpe r l i chen Sachgü te rn e in Pr iva t recht 
mögl ich b le iben solle, das den Namen Eigentum 
verdiene, bei dem also Beschränkungen des Herr
schaftsbel iebens Ausnahmen seien. Im übr igen 
stehe die Reichs- (wie jede) Verfassung der Privat
rechtstechnik gle ichgül t ig gegenüber . Die e inzel 
nen vorhandenen Vermögensrechtsinsti tute seien 
durch die Institutsgarantie des Eigentums nicht 
gesichert. Unter der Geltung der Weimarer Reichs
verfassung hat der Gedanke der Institutsgarantie 
in der Folgezeit , besonders durch den Scharfsinn 
Carl Schmitts, wissenschaftliche Anerkennung und 
Vert iefung e r fah ren 3 6 5 . Durch die Vorschrif t des 
Grundgesetzes, daß in ke inem Falle ein Grund
recht in seinem Wesensgehalt angetastet werden 
darf (Art. 19 Abs. 2 GG), hat dieser Gedanke einen 
ausdrückl ichen Anhal tspunkt im posit iven Verfas
sungsrecht erhal ten. 

Die Institutsgarantie des Eigentums verbietet , 
daß solche Sachbereiche der Privatrechtsordnung 
entzogen werden, die zum elementaren Bestand 
grundrecht l ich geschützter Betät igung im vermö
gensrecht l ichen Bere ich gehören, und damit der 
durch das Grundrecht geschützte Freiheitsbereich 
aufgehoben oder wesent l ich geschmälert wird 3 7 3 . 
Die objekt ive Schutzfunkt ion der Eigentumsgaran
tie ist insofern gegenüber der Gewährleistung des 

personalen Freiheitsrechts akzessorisch, als das 
Freiheitsrecht der Rechtseinr ichtung Eigentum 
bedarf, damit der einzelne am Aufbau und an der 
Gestaltung der Wirtschaftsordnung eigenverant
wort l ich, autonom und mit privatnütziger Zielset
zung mitwirken k a n n 3 8 ) . Das Bundesverfassungs
ger icht hat mit der Betonung der „personalen 
Funkt ion" des Eigentums die Vermögensrechte 
jur ist ischer Personen und das gesel lschaftsrecht
lich organisierte Unternehmenseigentum auf e ine 
abgestufte Schutzwirkung verwiesen und Aus le
gungen verwor fen, die über eine Verselbständi
gung des Gedankens der Institutsgarantie dem 
Eigentums-Grundrecht den Charakter einer wirt
schaftsverfassungsrechtlichen Gewährleistung der 
nur eigentumsbest immten Unternehmensordnung 
zumessen würden. 

Die Unterscheidung einer „personalen Funkt ion" 
des Eigentums von e inem sozialen Bezug und 
einer sozialen Funkt ion, in der das Eigentums
objekt steht, b ietet e inen Grundgedanken mit 
e inem recht beträchtl ichen Spektrum des Beurte i 
lungsmaßstabes. „Personal" wird die Funktion des 
Eigentums als Element der Sicherung der persön
l ichen Freiheit des einzelnen genannt, die e inen 
besonders ausgeprägten Schutz genieße. Dieser 
gesteigerten Gewährleistung werden solche Befug
nisse unterstel l t , die e lementarer Bestandtei l der 
Handlungsfreihei t im Bereich der Eigentumsord
nung sind, und wird der Gesichtspunkt zugerech
net, daß die eigene Leistung als besonderer Schutz
grund für die Eigentümerposition anerkannt worden 
i s t 3 9 ) . Wenn Nutzung und Verfügung nicht lediglich 
innerhalb der Sphäre des Eigentümers b le iben, 
sondern Belange anderer Rechtsgenossen berüh
ren, die auf die Nutzung des Eigentumsobjekts 
angewiesen sind, umfaßt das Gebot einer am Ge
meinwohl or ient ierten Nutzung (Art. 14 Abs. 2 GG) 
das Gebot der Rücksichtnahme auf den Nicht
e igentümer , der seinerseits der Nutzung des 

35) M. Wolff, Reichsverfassung und Eigentum, in: Festgabe für 
Wilhelm Kahl, 1923, IV, S. 5 f. 

36) Vgl. C. Schmitt, HDStR II, 1932, S. 596; G. Anschütz, Kommentar, 
14. Aufl., 1933.S. 519f.;G. Böhmer, Art. 154. Erbrecht, in: H.C. Nip-
perdey, Hrsg., Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsver
fassung, III, 1930, S. 250/253 ff.; W. Scheicher, Art. 153. Die Rechte 
und Pflichten aus dem Eigentum, ebd., S. 196/208. 

37) BVerfGE 24, 367/389. 
38) BVerfGE 24, 367/389; 50, 290/339, 344. 
39) BVerfGE 50, 290/340; 53, 257/292. 
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Eigentumsobjekts zu seiner Freiheitssicherung 
und verantwort l ichen Lebensgestaltung bedar f 4 0 ) . 
Insowei t zeigt sich die Sozialgebundenhei t des 
E igentums, also — nach der Abgrenzung des 
Bundesverfassungsger ichts — nicht (nicht nur) 
seine „personale Funkt ion" . Be im Urheberrecht 
zeigt s ich im Entstehungsgrund der Verwertungs
befugnisse Eigentum in seiner personalen Funktion, 
zugle ich aber ist ein sozialer Bezug augenfäl l ig, 
ohne daß daraus eine verstärkte Sozia lgebunden
hei t d ieses Rechts abgelei tet werden dürf te. 

Der Gedanke der Institutsgarantie tr i t t weder zu 
de r Grundvorste l lung des Eigentums als eines 
Freiheitsrechts noch zu der besonderen Stilisierung 
der „personalen Funkt ion" des Eigentums in Wider
spruch. Dieser Gedanke mit seiner Verobjekt i -
v ie rung des Freiheitsschutzes ist v ielmehr, wie 
oben gezeigt , unverzichtbar, um den Schutz der 
individuel len Freiheit in den vermögensrechtl ichen 
Bez iehungen gegenüber dem Gesetzgeber vol l 
ständig auszubi lden. Die dem Gesetzgeber damit 
gesetz te Richt l in ie und G r e n z e 4 1 ) kann meta
phorisch als „Kern" des Eigentums oder hermeneu-

t isch als „ W e r t e n t s c h e i d u n g " für das pr ivate 
Eigentum gekennzeichnet werden. Sie läßt sich 
auch als e in der Einr ichtungsgarant ie spezif ischer 
„Eigentumsbegri f f " def in ieren, doch könnte diese 
dogmat ische Technik Mißverständnisse begün
st igen. Denn die Schutz- und Ordnungsfunkt ion 
des Grundrechts bed ingt e inen selbständigen 
Eigentumsbegri f f des Verfassungsrechts, der die 
Bindung des Gesetzgebers auslöst, sowohl wenn 
er die Eigentumsordnung gestaltet oder ändert, 
als auch wenn er konkre te Rechtspos i t ionen 
regelnd erfaßt. Durch die Institutsgarantie wird 
die objekt ive Wirkung der Eigentumsgewähr le i 
stung angesichts der Ordnungs- und Gestaltungs
aufgabe des Gesetzgebers zum Ausdruck ge
bracht. 

40) BVerfGE 50, 290/340 f. 
41) R H . Weber, Eigentum als Rechtsinstitut, ZSR n.F. 97, 1978, 

S. 161; A. Meier-Hayoz, Zur Eigentumsordnung, in: Totalrevision 
der Bundesverfassung — Zur Diskussion gestellt, ZSR n.F. 98, 
1979, S. 313/319. 
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